
Fassung vom 6. Feber 2012 

 

Gesetz vom ........, mit dem das Tiroler Gentechnik-Vorsorge-

gesetz geändert wird 

 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

Artikel I 

Das Tiroler Gentechnik-Vorsorgegesetz, LGBl.Nr. 36/2005, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. Der Abs. 1 des § 3 hat zu lauten: 

  „(1) GVO dürfen auf einer Grundfläche nur dann ausgebracht 

werden, wenn im Zusammenhang damit jene Vorsichtsmaßnahmen ge-

setzt werden, die erforderlich sind, um eine unerwünschte Aus-

breitung 

  a) von GVO auf Grundflächen eines Dritten, die tatsächlich 

oder potenziell Träger von natürlichem oder anthropogenem 

Pflanzenbewuchs sind, oder 

  b) eine unerwünschte Ausbreitung von Stoffen wie Pollen, die 

genetisch veränderte DNA und Proteine enthalten, in die 

Bienenstöcke eines Dritten 

  zu vermeiden. Scheint die Grundfläche nach den sich aus der 

gentechnikrechtlichen Zulassung ergebenden Bedingungen und 

Auflagen, insbesondere nach den Bedingungen für den Schutz be-

sonderer Ökosysteme, Umweltgegebenheiten oder geographischer 

Gebiete im Sinn des Art. 19 Abs. 3 lit. c der Richtlinie 

2001/18/EG, für die beabsichtigte Nutzung nach Größe, Lage 

oder Beschaffenheit nicht geeignet, so ist das Ausbringen 

nicht zulässig.“ 
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2. § 6 hat zu lauten: 

„§ 6 

Informationspflichten 

  (1) Ist das Ausbringen von GVO nach § 5 Abs. 2 zulässig, so 

hat der Eigentümer der zum Ausbringen von GVO zu nutzenden 

Grundstücke oder der sonst Nutzungsberechtigte unverzüglich 

die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke, ausgenommen Ver-

kehrsflächen, und die Eigentümer jener Grundstücke, die von 

den zu nutzenden Grundstücken nur durch eine Verkehrsfläche 

getrennt sind, über die beabsichtigte Nutzung unter Angabe der 

Art der auszubringenden GVO nachweislich zu verständigen. 

  (2) Zur Information 

  a) der Eigentümer von im Abs. 1 nicht angeführten Grund-

stücken, die tatsächlich oder potenziell Träger von natür-

lichem oder anthropogenem Pflanzenbewuchs sind und von einer 

unerwünschten Ausbreitung von GVO betroffen sein könnten, und 

  b) der Eigentümer von Bienenstöcken, die von einer uner-

wünschten Ausbreitung von Stoffen wie Pollen, die genetisch 

veränderte DNA und Proteine enthalten, betroffen sein könnten, 

  hat der Eigentümer der zum Ausbringen von GVO zu nutzenden 

Grundstücke oder der sonst Nutzungsberechtigte unverzüglich 

die Gemeinden im Umkreis von neun Kilometern um die zum Aus-

bringen von GVO zu nutzenden Grundstücke von der beabsichtig-

ten Nutzung unter Angabe der Art der auszubringenden GVO zu 

verständigen. Der Bürgermeister hat diese Informationen unver-

züglich an der Amtstafel der Gemeinde und in sonst ortsüb-

licher Weise für zumindest vier Wochen durch Anschlag bekannt 

zu machen.“ 

 

 

Artikel II 

  (1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kund-

machung in Kraft. 

  (2) Dieses Gesetz wurde einem Informationsverfahren nach der 

Richtlinie 98/34/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
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technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste 

der Informationsgesellschaft, ABl. 1998 Nr. L 204, S. 37, zu-

letzt geändert durch die Richtlinie 2006/96/EG, ABl. 2006 

Nr. L 363, S. 81, unterzogen (Notifikationsnummer .......). 

 


